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Grundsätze des neuen Steuergesetzes gressionssatz, abhängig von der Kürze der Ei-
gentunrsdauer, «ingebaut. Es ist zu erwarten, 
daß diese Maßnahme ebenfalls korrigierend auf 
kurzfristige 'Bigentumswechsel von Grunds tiik-
ken zu 'wirken vermag. 

> Reduktion der Alkoholgetränkesteuer 
Der 'Entwurf sieht eine wesentliche Reduk

tion de r  AIko'holgetränkesteuer vor, um eine 
Konkurrenzverzerrung in den Ausschank- und 
Handelspreisen von steuerpflichtigen Getränken 
zu vormeiden. Durcih die hohen Steuersätze ei
nerseits und die Erhebung der Steuer auf den 
Verkaufspreis bezw. Ausschankpreis war das 
inländische Gast- und Handelsgewerbe gegen
über den Nac'hbarn im Wettbewerbe stark be
nachteiligt. 

Trotz bestehender Schwierigkeiten bei der 
Erfassung der Steuerpflichtigen und des jewei
ligen Steuerobjekles infolge der Offenheit der 
Grenzen gegen die 'Schweiz, bestehender 
Schwierigkeiten auch in der Kontrolle der nicht-
gewerblich tätigen Al'kciholgetränkesteuer-
pf licht igen könnte nur sehr 'schwer auf die Al-
koholgetrünkes teuer aus rein fiskalischen 
Gründen vernichtet werden. 

Die Aufhebung der Patentsteuer 
•Neben den einmaligen Verwaltungsgebühren 

bei Konzessionierte!hingen an das Gast- und 
Schankge'werbe und den jährlichen Verwal
tungsgebühren 'bei Erteilung der Patente für den 
Kleinhandel wurde 'bisher 'eine weitere Patent
steuer, abgestuft nach dem Umsätze veranlagt 
und eingehoben. Infolge der Höhe der Ver
waltungsgebühren muß mit 'Re.cht von einer 
zweimaligen Besteuerung derselben Sache ge
sprochen werden. Nachdem ferner der 'aus der 
Ausnutzung des Patentes erfließende Erwerb 
wieder der Erwerbssteuer untersteht, scheint 
die Auffassung der Pat'entsteuer gerechtfertigt. 

Die Auflassung der Patents teuer darf mit 
Recht auch als Aequiva'lent für den kostenlosen 
Eirizug der Alkoholgeträn'kesteuer durch das 
Gastgewerbe und Wen Handel betrachtet wer
den. Der Ausfall für die Landesfinanzen ist 
nicht sehr erheblich. 
Die Neuordnung der Zuteilung von Landes

steuern an die Gemeinden und der 
Steuerausgleich 

Die Entwicklung der wirtschaftlichen Ver
hältnisse der Gemeinden und die Zunahme der 
Gemeir.'deaufgabcn, ferner die Entwicklung der 
Gesellsc'haftssleuern 'hat einerseits dazu geführt, 
daß 'finanzschwache Gemeinden nur mit großer 
Mü'he ihren Aufgaben gerecht werden 'können 
während andere, zwar nicht über zu viele, aber 
doch 'bessere Einnahmen verfügen, andererseits 
die daraus resultierenden Unterschiede in der 
Belastung der Steuerpflichtigen durcih die Ge-
melndezuschläge auf die Landessteuer sehr hoch 
wurden. Der Entwurf sieht daher vor, daß das 
Land vermehrte Mittel den Gemeinden zur Ver
fügung stöllt, ferner daß diese Mittel anders als 
bisher aufgeteilt werden, indem sowohl die Fi-
nanzbe'dürfn'isse der Gemeinde und die Bean-

. . . und was sagen die Eltern dazu? 

Ein junger, idealer 'Lelhrer, der  sein Fach und 
seine Schüler versteht, bekannte letzthin: «Ich 
bin j e  länger 'je mehr skeptisch und seihe auch 
schwarz >in diie Zukunft.» — «Warum? Sie haben 
doch keine teesonderen Schwierigkeiten, in der 
Schule.» — «Das n'ic'ht, aber ich stelle auch auf 
dem 'Lande, wo ich wirke, eine wachsende In
teresselosigkeit der  Eltern für diie cWarakterll-
che Bildung ihrer Kinder .und eine oft erschrek-
kende Erzielhungsmüdigkelt fest. Wohin* soll 
das 'führen? Die 'Schule kann das 'Elternhaus 
nicht ersetzen, und wo 'die Eltern versagen, kön
nen die 'besten 'Lehrer und 'Seelsorger höchstens 
Flickarbeit leisten.» Hatte der junge Lehrer un
recht? Wohl 'kaum. Zu viele 'Eltern möchten 
die Last der Erziehung abwälzen au!f Schule, 
Kirche und Jugendverdne, möchten 'ihre Kin
der in der freien Zeit möglichst los sein. D'ie 
Väter gelben i n  ihrer Berufsarbeit und in ihren 
Hobbys auf. 

'Em 'kleiner Bub, der  'a'm Sain'sta'gnadh'm'ittag 
seinem Vater zusah, wie er an seinem Auto 
hantierte, eine halbe Stunde, eine ganze Stun
de und länger, sagte schließlich: «'Du, tPapi, — 
wenn i o no a Auto wär!» 

Manche Mütter 'lassen sich von ihren häusli
chen Sorgen ganz i n  Beschlag nehmen — und 
vergessen dabei, daß die Heranbildung eine's 
jungen Meeschen das größte Werk ist. Man soll 
sich aueih darum kümmern, wals 'die Kinder in 
der  Freizeit (treiben; w'as sie lesen, mit 'wem sie 
»spielen oder spazieren 'gelben. D:'e (Neigungen 
und Anlagen wollen ergründet seih. 

Ohne Verzicht und Opfer wird diese Eltern-
Auifga'be nicht geMstet werden können. Ob 
das Kind «geratet» oder «mißratet», muß frü
her oder später verantwortet werden. Kein 
Lelhrer oder Geistlicher kann den Eltern diese 
Aufgabe abnehmen. Denn: «Zu Hause muß be
ginnen, wa's "wirken soll lim Vaterland.» (Eing.) 

spruchung der 'Steuerpflichtigen durcih die  Ge-
meinde'zuschläge als auch die Finanzkraft der 
Steuerpflichtigen berücksichtigt werden. 

Größere Abzugsmöglichkeiten bei der Nachlaß-, 
Erbanfall- und Schenkungssteuer 

Die Geldentwertung einerseits und die Ent
wicklung der allgemeinen Vermögenslage las
sen es als gerechtfertigt erscheinen, bei Erb
gängen 'für nahe Verwandte größere A'bzugs-
möglichkeiten zuzulassen. Die Maßnahme ha t  
ihre Wurzel ebenfalls im Familien'schutzgedan-
ken. 

Zur Grundbesitzerversammlung vom Sonntag 
in Triesenberg 

Hauptzweck des Sleuergesetzes ist die Siche
rung des Finanzbedarfes des 'Landes und der 
Gemeinden unter Berücksichtigung von Art. 24 
der Verfassung, der bestimmt, daß höhere Ver
mögen und höherer Erwerb bei der Besteuerung 
stärker heranzuziehen sind. 

Infolge dter vorwärtsschreitenden 'wirtschaft
lichen und sozialen Entwicklung ist es das 
Schicksal jedes Steuerrechtes, im Laufe der  Jah
re in einzelnen Teilen zu veralten und unzeit
gemäß zu werden. Im Laufe der letzten 35 Jahre 
hat sich gerade in unserem Lande eine revolu
tionierende Umbildung .in allen Lebensbelan-
gen, vor allem in der Wirtschaft ergeben, und 
ebenso haben sich neue steuererhebliche Tatbe
stände aus dieser 'Entwicklung, wie Erwerbsge 
winnungskostenabzüge u. ä., eingestellt. Durch 
die vermehrten Kosten, die durch den steigen-
den Lebensauf wand und die No'twendigkei t ei
ner  gründlichen Ausbildung der Kinder entste
hen, ergibt sich die Forderung nach einem wirk
samen Fatoilienschutz. 

Als im Jahre 1923 das geltende Steuergesetz 
geschaffen wurde, waren die Erwerbs Verhält
nisse noch sehr ausgeglichen, sodaß man mit 
einer relativ bescheidenen Progression dem 
Grundsätze des Lastenausgleichs tatsächlich 
gerecht wurde. Auch der Beginn der Progres
sion war nach den damaligen tUe'ldverhäl tnissen 
und den vorhandenen (Steuerträgern im allge
meinen gerechtfertigt. Die Entwicklung hat alle 
damaligen Verhältnisse überholt und somit 
auch das a'lte Steuergesetz. Der "frühe Beginn 
der Progresison, ebenso das frühe Ende dersel
ben, das Fehlen eines wirksamen 'Famiilienschut-
zes auch bei der Besteuerung, das Fehlen von 
Abzugsmöglichkeiten von durch den Erwerb 
verursachten Kosten, 'das Verhältnis der Be
steuerung von Vermögen zu Erwerb, die An
sätee der Abzüge bei der 'Nachlaß-, Er'banfal'l-
und Schenkungssteuer und vor allem die Zu
teilung von Landessteuern a n  diie Gemeinden 
sind in der 'bisherigen Lösung untauglich und 
längst veraltet. Das geltende Steuerrecht ist 
aus verschiedenen selbständigen Gesetzen zu
sammengekommen und entbehrt des einheitli
chem Aufbaues. 

Die unhaltbaren Verhältnisse können nur 
durch ein neue's umfassendes Steuergesetz bzw. 
eine Totalrevision des geltenden Steuergeset-
zes saniert werden. Da wesentliche 'Prinzipien 
der Steuerrechtsgestaltung vom bisherigen 
Rechte übernommen wurden, ist der vorliegen
de Entwurf als eine To talrevision des bestehen
den Sleuergesetzes zu bezeichnen. 

Der Entwurf sieht gegenüber dem geltenden 
Steuerrechte keine neuen Steuerarten vor. Die 
Grundstückgewinne wurden bisher mit dem 
übrigen Erwerb zusammen versteuert. !Sie sol
len nun Gegenstand einer eigenen, selbständi
gen Steuer, der 'Grundstüekgewinnsteuer, wer
den. 

Gegenüber dem geltenden Steuergeset'ze wur
den nachstehende Grundsätze neu oder stärker 
als bisher berücksichtigt: 

Die spätere Ansetzung der Progression, die 
Weiterführung derselben. 

Während bei einer gesetzlichen Steuerein
heit von 2% Erwerbssteuer des geltenden Rech
tes und einer gesetzlichen Steuereinheit von 1,5 
Promill Vermögenssteuer 'schon bei 50 Franken 
Steuerbetreffnis die Progression einsetzte, be
ginnt gemäß Entwurf bei einer gesetzlichen 
Steuereinheit von 1,8% der Erwerbssteuer und 
einer gesetzlichen 'Steuereinheit von 0,9%o Ver
mögenssteuer die 'Progression erst bei einem 
Steuerbetre'ffnis ivon 126 Franken. Dies bedeu
tet, daß ein Erwerb unter Vornahme der auf alle 
Fälle gültigen Abzüge bis zu einer Höhe von 
7 700.— Franken für (Ledige, einer Höhe von 
8 700.— Franken für Steuerpflichtige mit Haus
halt ohne Kinder und 9 500.— Franiketi für Steu
erpflichtige mit 2 abzug'sberec'htigten Kindern 
keiner Progression unterliegen. Das geltende 

Recht kannte eine 'Progression von bis 100 Pro
zent, die bei einem Erwerbe von 25 000.— Fr. 
erreicht wurde. Der neue Entwurf sieht eine 
Weiterführung der Progression bis 200 Prozent 
vor. Der höchste iProgres'sionssatz wird bei ei
nem Steuerhetreffnis von 1450.— Franken er
reicht, was einer Erwerbshöhe von 85 000.—: Fr. 
entspricht. 

Stärkere Berücksichtigung des Familienschlitzes 
'Die Haushalts- und Kinderabzüge wurden er

höht, indem 
a) ein H a u s W a 11 s a b z u g von 18.— Fr. auf 

das Steuerbetreffnis vor Berechnung der Pro
gression gegenüber 13.75 Fr, nach Errech
nung der 'Progression des geltenden Rechtes 
tritt, 

b) der K i n d e r a b z u g  von 13.50 'Franken vor 
der Progres'sion'serreohnung möglich ist, 

d) Ausbildungskos'ten für Kinder vom steuer
baren Erwerbe bis zu einem 'Hochs t'betrage 
von 2000.— Franken abgezogen weiden* kön-
nen, während im bisherigen 'Rechte keine 
solchen Abzüge eingebaut waren. 

Die • persönlichen Erwerbsgewinnungskosteq 
von Steuerpflichtigen (Fahrten der unselbstän
dig Erwerbenden zum Arbeitsplatz, ©erufsklei-
der, andere persönliche Aufwendungen zum 
Zwecke des 'Erwerbes) konnten 'bisher nicht ab
gezogen werden. Der Entwurf sieht- eine Ab-
zugsmögliCWkeit von 10% des Erwerbes, bei 
landwirtschaftlichen Erwerbe unabhängig von 
der Erwerbshöhe, bei unselbständig Erwerben
den bis zu 1000.— Fr., bei selbständigen Erwer
be bis 600.— Franken vor. 

Größere Abzugsmöglichkeiten für eigene 
Versicherungsleistungen 

Die A'bzugs möglichkeit der 'Prämien wurde 
wieder 'mit 10% festgesetzt, 'die 'Höchstsumme 
aber statt auf 400.— Franken 'gesamtha'ft bisher, 
auf 500.— Franken auf ein Familienglied um
gerechnet festgesetzt. 

Neues  Verhältnis zwischen Vermögen 
und Erwerbssteuer 

Die gesetzlichen 'Steuereinheiten betrugen 
bisher 2 Prozent 'Erwerbssteuer und 1,5 Promill 
Vermögenssteuer. Das 'Verhältnis nach dem 
Entwürfe ist 1,8% Erwerbsteuer und 0,9%o Ver-
mögensteuer. Die Vermögensteuer wurde ge
genüber dem geltenden Recht also wesentlich 
gesenkt. Dadurch, daß die Progression höher 
und teilweise anders geführt wird, wa<r dies not 
wendig und entspricht eher der  wirklichen Ren
tabilität von Vermögen. 

Weglassung der Pauschalbesteuerung 
Die Paiuschalbesteuerung sowohl der soge

nannten 'Rentner als auch der großen im Lande 
tätigen Industrie- und Gewerbebetriebe wurde 
aufgegeben. Die 'Steuerpflichtigen sollen nach 
ihrem tatsächlichen Erwerbseinikommen, bezw. 
nach ihrem tatsächlichen Aufwände besteuert 
werden. Die Voraussetzungen für die Pauschal-
besteuerung und die 'Ursachen, die im alten 
'Gesetze dazu führten, sind größtenteils wegge
fallen. 

Anpassung der Mindestbeträge der Kapital-. 
Steuer der Sitzunternehmen und Holdinggesell

schaften an die neuen Verhältnisse 
In Anbetracht der günstigen Steuer läge der 

Sitzgese'll'schalften und im Hinblick auf die so
zialen Verbesserungen der 'Erwerb- und Vermö
gensteuer und der dadurch bedingten Steuer-
'ausfälle 'sieht der 'Entwurf eine Erhöhung der 
'Min'dests teuerbeträge auf 400.— Fran'ken vor 
unter Belassung des Steuersatzes. 

Verselbständigung der Steuer auf Grundstück
gewinne 

Neben der schon erwähnten Verselbständi
gung der Steuer wurde auch ein erhöhter Pro

Wenn am Sonntagnachmittag die Triesenber-
ger Grundbesitzer sich zur Beschluß fassenden 
Versammlung im Schulhaus vereinen, so wird 
jeder Teilnehmer sich der Bedeutung seines 
Entscheides, den er an der Urne zu fällen ha
ben wird, bewußt sein. Denn es geht um einen 
grundsätzlichen Entscheid, der über den Fort
schritt eines wichtigen Berufsstandes und sei
ne Zukunftsaussichten von ganz wesentlichem 
Einfluß werden wird. Ueberall im westlichen 
Europa, insbesondere seitdem die wirtschaft
lichen Einigungsbestrebungen in Fluß geraten 
sind und teilweise schon konkrete Formen an
genommen haben, hört und liest man immer 
wieder von der sog. Agrarstrukturverbesse-

rung, d. h. von Bestrebungen, die Landwirt
schaft im Wettbewerb mit den Berufskollegen 
der zusammengeschlossenen Wirtschaftsgebiete 
(EWG und EFTA) konkurrenzfähig zu machen. 
An hervorragendster Stelle steht, und dies 
geht auch aus der gesamten eufopäischen 
landw. Fachpresse hervor,, die Flurbereinigung 
oder Güterzusammenlegung. Warum gerade 
diese Maßnahme als die vordringlichste Aufga
be der Agrarpolitik aller EWG- und EFTA-
Länder, denen auch wir zugehören, angesehen 
wird, ist einleuchtend. Denn ihr Ziel ist, die 
Produktivität und das Prokopf-Einkommen al
ler Wirtschaftszweige einschließlich der Land
wirtschaft zu steigern bezw. innerhalb der ver-


